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Die unendliche Geschichte

(RH) Seit den frühen Siebzigerjah-
ren sind die Nationalstrasse Al (ìWest-

Ost) und A3 (Chur) über städtische
Strassen verbunden, die "Zircher
Westtangente".

In der Begrtindung seines Postulats
vom 263.2001 schreibt Kantonsrat
ìù/illy Furter einleitend: Die in den
letzten Jqhren ansteigenden Verkehrs-
leistungen mit Motorfahrzeugen hat
durch die dqmit verbundene Zunahme
von Lärm- und Luftbelastung zu einer
übermc)ssigen Belastung der Wohnbe-
völkerung an der l(esttangente und zu
einem der schwerwiegendsten Proble-
me gefïihrt. Diese Problematik wurde
in den Siebzigerjahren erkannt. Die
Verkehrsmenge, die Hektik, der Lcirm
und die Luftbelastung wurden an der
Westtangente aber laufend grösser.
Die Westlongente ist nach wie vor ein
Provisorium und ist zur (Um)Abkla-
ssierung vorgesehen, die nachhaltig
entlastel und redimens ioniert werden
MUSS.

Die Regierungsantwort beginnt
darauf wie folgt: Die Entlastung und
die Redimensionierung der l{esttan-
gente sind erklcirte politische Ziele; sie
sind Bestandteil der überkommunqlen
Richtplanung. G eeignete Massnahmen
zur Erreichung dieser Ziele waren
bisher nicht möglich.
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V/esttangente
Z rich
Das Kind hat den falschen Namen. Eine Tangente ist nach
Duden nicht nur ein geometrischer Begriff, sondern auch "ei-
ne Autostrasse, die am Rand einer Ortschaft vorbeifÌihrt". Zü-
richs ìùy'esttangente aber ist ein mitten durch dichtbesiedelte
Statdquartiere fÌihrendes Strassensystem, welches pro Tag
rund 70'000 Fahrzeuge aufnehmen muss und seine Anwohner
zur Verzweifl ung treibt.

Bild: Seebahnstrasse. Wie lange noch soll sich der lärmige
Strom von PW und Lastwagen durch das Quaftier drängen?

Anschliessend wird auf die vor-
gesehenen flankierenden Massnah-
men im Zusammenhang mit dem Üet-
libergtunnel hingewiesen, welche
2008 zum Tragen kommen sollen.
Das "Provisorium" wird dann fast 40
Jahre gedauert haben - und noch
weiss niemand, wie das verwtistete

Quartier dann aussehen wird.

Jenseits von gut und böse

Die Lärmbelastung an der West-
tangente übersteigt vielerorts den A-
larmweft der Lärmschutzverordnung.
Lärmschutzwände eignen sich aus

geometrischen Gründen nicht; Schall-
schutzfenster, nach jahrelangem Tau-
ziehen eingebaut, sind eine Pallia-
tivmassnahme. Eine echte Verbesse-
rung ist einzig durch massive Reduk-
tion der Fahrzeugzahlen erreichbar,
doch Ausweichrouten sind keine ver-
fügbar. Im Gegenteil: nun sind die
Vierzigtönner da!

Die Wohnhäuser an der Westtan-
gente haben in diesen Jahren erheb-
lich an Weft verloren. Der Gebåiude-
unterhalt wird zum Verlustgeschäft,
denn die Alterung der Häuser durch
die Abgase erfolgt schneller als nor-
mal, zugleich lassen sich aber für
Wohnungen in einer solchen Um-
gebung keine kostendeckenden Mie-
ten erzielen. Dies fÌihrt zur sozialen
und ethnischen Entmischung. Viele

Eigentümer haben einen wesent-
lichen Teil ihres Besitzes einge-
büsst. Dennoch hatten sie bisher
keine Möglichkeit, Entschädi-
gung zu verlangen, denn gemäss

Bundesgericht können Entschädi-
gungen nicht vor Ablauf der Sa-

nierungsfrist zugesprochen wer-
den. Und genau diese Frist wurde
kürzlich vom Bundesrat um 16

Jahre verlängert. So werden die
stark Betroffenen erneut vertrös-
tet.

Zermürbt und enttäuscht

Wir haben mit einer Be-
sitzerin an der Herdernstrasse ge-

sprochen. Sie wohnt selbst in dem
Mehrfamilienhaus aus der Wende
des 19./20.Jahrhunderts, das sie
geerbt hat. Machtlos muss sie zu-
sehen, wie dieses Haus ver-
kommt. Sie ist durch den jahre-

langen Kampf zermi.irbt und zu-
tiefst enttäuscht Uber Behörden

und Regierung.

Zu Recht, meinen wir. Vergli-
chen mit den Immissionen an der
Westtangente ist der Anfluglärm
des Zürcher Flughafens nahezu

idyllisch. Für die Leute an der
Westtangente setzen sich die Be-
hörden aber kaum mehr ein' "Ge-
eignete Massnqhmen wqren bis-
her nicht möglich" Punkt.
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Der Staat verletzt sein Gesetz!
Lärmsanierung von Strassen - Wie setzen
Peter Ettler

Theorie und Praxis

Gemäss Ltirmschutzverordnung (LSV)
1987 hätte das ganze Strassennetz in-
neft 15 Jahren, d.h. bis 

^)m3l.März2002 lârmsaniert sein mi,issen. Trotz
hoher Bundessubventionen gerieten
die meisten Kantone in Verzug. Im
März 2002 gab es noch immer l'600
Kilometer sanierungsbedürftige Stras-
sen. Mit Anderung der LSV, welche
am l. Oktober 2004 in Kraft getreten
ist, verlängerte der Bundesrat die Sa-
nierungsfristen lúr Nationalstrasse bis
2015 sowie filr Hauptstrassen und üb-
rige Strassen bis 2018. Trotz starker
Kürzung der Bundessubventionen flir
Haupt- und übrige Strassen sollten für
Lärmsanierungen gentigend Bundes-
beiträge fliessen, da die Kantone Gel-
der aus der Mineralölsteuer (MinVG)
sowie aus dem Nettoertrag der leis-
tungsabhängigen Verkehrsabgabe
(LSVA) erhalten. Diese Mittel sind
priorittir zur Deckung der externen
Kosten des Strassenverkehrs zu ver-
wenden.

Dennoch ist absehbar, dass viele
bisher säumige Kantone lieber weiter
Strassen ausbauen als Sanierungs-
programme finanzieren werden. Kön-
nen Anwohner in Anbetracht dieser
Untätigkeit den Behörden Beine ma-
chen und ihren Anspruch einfordem?

Recht aufSanierung
Gemäss Art. 16 USG sind die Be-

hörden zur Sanierung von Strassen
verpflichtet, welche tibermtissigen
Lärm verursachen. Den Anwohnern
steht somit ein Recht auf Sanierung
zu. Die stark verlängerten Sanierungs-
fristen erweitern aber den Spielraum
der Behörden fiir die Durchfrihrung
der Sanierung stark. Sind damit den
Anwohnern bis 2015 bzw. 2018 die
HÈinde gebunden?

Nach Art. 24 LSV müssen die Kan-
tone Mehrjahrespläne mit einem Zeit-
plan ftir die Ausführung der Massnah-
men aufstellen. Nach Massgabe dieser
Mehrjahresplline werden dann die
konkreten Sanierungsprojekte erarbei-
tet. Die Mehrjahrespläne werden peri-
odisch vom BUWAL veröffentlicht.
Anhand dieser Veröffentlichungen
können die Lärmbetroffenen erstmals
kontrollieren, ob die Kantone genti-
gend tätig werden.
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Anwohner die Sanierung in Gang?

Säumige Kantone in die Pflicht
nehmen

Anwohner sind nicht wehrlos, wenn
Kantone keine Mehrjahrespläne er-
stellen oder diese offensichtlich nicht
genügen, um die Sanierung innert den
verlängerten Fristen auf dem ganzen
Strassennetz zu bewerkstelligen. In
diesen FÈillen sind die Kantone zuerst
anzufragen, wie sie ihre gesetzliche
Pflicht zu erfüllen gedenken. Antwor-
ten sie nicht oder unbefriedigend,
können betroffene Anwohner ver-
langen, dass die Kantone ihnen den
Zeitpunkt der Sanierung der sie be-
treffenden Strasse bekannt geben.
Schweigt der Kanton oder gibt er eine
unbefriedigende Auskunft, ist eine
Anfechtung möglich. Damit kann der
behördlichen Untlitigkeit ein Riegel
geschoben werden.

Einfordern des Sanierungsrechts ist
kein Spaziergang!

Ein Kanton, der seine Sanierungs-
pflichten nicht einhält, handelt rechts-
widrig. Wenn er also keine Mehrjah-
respläne erstellt ftir die Sanierung
oder wenn er diese so etappiert, dass
das Sanierungsziel innert der vorge-
schriebenen Fristen nicht erreicht
werden kann, dann ist er belangbar.
Betroffene Eigenttimer, die wegen des
rechtswidrigen Verhaltens des Kan-
tons nicht zu der ihnen zustehenden
Sanierung kommen, können ihre For-
derungen grundsätzlich auf zwei We-

gen geltend machen:
- Klage auf Staatshaftung wegen
rechtswidrigen Verhaltens des

Kantons
- Klage auf Entschädigung im
Verfahren der so genannten for-
mellen Enteignung.

Welches dieser Verfahren das
im konkreten Fall günstigere ist
und welche Fallstricke und Klip-
pen zu beachten sind, kann nicht
allgemein gesagt werden. Hier
braucht es anwaltliche Beratung.

Wie geht die Liga weiter vor?

Es ist nicht das Ziel der Lärm-
liga, säumige Kantone mit Proze-
ssen zu überziehen. Aber sie be-
hält sich vor, nach Prüfung der
ersten veröffentlichten Mehrjah-
respläne exemplarisch solche Pro-
zesse einzuleiten im Vertrauen
darauf, dass sie auf die stiumigen
Kantone eine V/irkung haben
werden.

Die Lärmliga straft mit diesem
Vorgehen auch nicht die Voll-
zugsbeamten, welche unter heute
teilweise widrigen Umständen ih-
re Arbeit im Dienste des Lärm-
schutzes verrichten. Vielmehr hat
sie die Regierungen im Visier,
welche den Lärmschutz immer
noch als fakultative Aufgabe des
Staates betrachten und lieber
Strassen bauen. Die Låirmliga
wird zu gegebener Zeit orien-
tieren, wann in dieser Sache bei
welchen Kantonen welche Schrit-
te möglich sind.

Hat der Kanton ein Sanierungsprogramm?
Publizit¿lt betr. Sanierungsprogramme verfolgen

Eigentümer fordert Kt zur Sa-
nierung auf. Verlangt konkrete
Zeitangabe ff.ir den ihn betref-
fenden Strassenabschnitt

Prüfen einer Staatshaftungsklage
(Ersatz der Kosten f. Schallschutz-
fenster). Voraussetzung: Alarmweft
überschritten.
Enteignungsbegehren, wenn Voraus-
setzungen erftillt: Unvorhersehbarkeit,
Schwere und Spezialität des Schadens,
Einforderung Minderwert und Kosten
Scha I I sch utzfen sfer

Ist es zielftihrend?
umfassend? konkret?

etappiert? vollståtndig?

Die Antwort des Kan-
tons befriedigt

Keine weiteren Mass-
nahmen. Spåiter Voll-
zug überwachen
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Vom Sinn und Unsinn
der S challschutzfenster
Eine Problemlösung?

(RH) Es gehört zu den initieren-
den Erfahrungen festzustellen, wie

leichtfertig Schallschutzfenster als

Problemlösungen bei ilbermåissigem

Lärm angepriesen werden. Zweifellos
gibt es Anwendungen, in denen akus-

tisch gute Fenster die Lärmstörung
weitgehend beseitigen, beispielsweise

in einem Bürogebäude an einer viel-
befahrenen Strasse. In \üohnbauten al-
lerdings halten die Fenster oft nicht,
was sie versprechen. Die Ursachen

seien kurz dargelegt,
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glasung von 3 + 3 mm bei einem Rw

von27 dB,

Innenlärm
Die Berechnung des InnenPegel flir
Strassenltirm von 60 dB(A), Fluglärm
von 85 dB(A) und für ein breitbandi-
ges Umgebungsgeräusch von 48

dB(A) ergibt die Pegel gemäss Tabel-
le Fig.2. Sie können mit einem

breitbandigen Innengeräusch von 30

dB(A) (Spalte G) und mit der Situati-
on verglichen werden, welche man

bei geöffnetem Fenster etwa erwarten

müsste (Spalte B).

Der Vergleich flillt emüchternd

aus. Man erkennt leicht, dass Fenster

2 die tiefsten Innenpegel erwarten

Itisst, doch ist fiir Fluglåirm das billi-
ge Fenster F4 und das Schallschutz-
fenster F3 gleich gut. Auch fìlr Stra-

ssenlärm sind die Unterschiede ge-

ring und jedenfalls viel kleiner, als

die Betrachtung des Rw erwarten

liesse. Der Grund liegt einerseits in
der Physik der Schallllbertragung
durch ein Fenster, anderseits im Fre-

quenzspektrum der einzelnen Lärm-
arten.

Fig.1 Schalldämmung R

verschiedener Fenster
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Dazu kommt ein zweiter As-
pekt. Tabelle Fig.2 lässt er-
kennen, dass Strassenlärm von al-
len vier Fenstern bis etwa auf das

Niveau des ublichen Innenge-

räuschs gedåimmt wird, am besten

durch F2. Er wird bei geschlo-

ssenem Fenster also kaum mehr
störend sein. Fluglärm mit seinen

lauten Spitzen dagegen bleibt in
jedem Fall 24bis 32 dB über dem

Innenpegel, wird also mit Sicher-

heit deutlich wahrgenommen und

damit als Störung registriert. Das

Gleiche gilt fÌir die Låirmspitzen

von Lastwagendurchfahrten.

Unerwtinschte Geräusche
werden immer auch bezüglich des

gewohnten Umgebungslärms be-

urteilt. In einem ruhigen Zimmer
können 45 dB stören, weil der

Pegel normal bei 30 dB liegt. Im
Freien herrschen in städtischer
Umgebung Pegelum 50 dB. Hier
ftillt auch ein Geräusch mit 55

dB kaum auf.

Oft kann beobachtet werden,

dass in Häusern mit besonders
gut dämmenden Fenstern Klagen
über Nachbarschaft slärm häufi ger

sind als anderswo. Weil es in den

Rtiumen nun sehr leise ist, fallen
die Geräusche der Nachbarn um-
so stärker auf.

Folgerung l: Das Schalldämm-
Mass Rw ist ein schlechter Rat-
geber beim Kauf von Schall-
schutzfenstern. Es lohnt sich, den

Frequenzgang mit dem Lärm-
spektrum zu vergleichen und erst

dann zu wÈihlen.

Folgerune 2: Bei Lärmarten mit
markanten tieffrequenten SPiÈ

zenpegeln bringen Fenster im
Bau weniger als auf dem PaPier.

Sie reduzieren zwaÍ den Pegel,

doch bleibt eine Störungswahr-
nehmung. Und das falsche Lärm-
schutzfenster leistet unter Um-
ständen nicht mehr als ein ge-

wöhnliches Fenster!
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Frequenz FÞ (Terzband)

Die Schalldåimmung ist frequenz-
abhängig!

Das Fenster als akustisch schwäch-

ste Stelle bestimmt die Lautstärke des

Aussenlärms im Inneren. Es dåimmt

aber die verschiedenen Tonhöhen
(Frequenzen) der Aussengeräusche

unterschiedlich gut. Dies wird in Fig.
I illustriert, welche vertikal die

Schalldämmung R zeigt, horizontal
die Tonhöhe in Hertz (Hz). Aus der

Schalldämmung R wird das "bewerte-
te Schalldämm-Mass Rw" berechnet,

das allgemein als Qualitätsmass flir
die akustischen Eigenschaften von
Fenstern benützt wird. Ab einem Rw
von 35 dB spricht man von einem

" Schallschutzfenster".

Vier Fenster

Dargestellt in Fig.l sind die Eigen-
schaften von vier Fenstern: Fl ist ein

normales Fenster mit einem Rw von
34 dB. F2 und F3 sind Schallschutz-
fenster mit Rw von 37 dB bei unter-
schiedlichem Aufbau. F4 schliesslich
ist ein billiges Fenster mit einer Ver-

tr
E

Jedes Fenster weist sPezifische

akustische Schwachstellen auf, her-
vorgerufen durch unvermeidliche Re-

sonanzen. Die Fenster Fl, F2 und F3

weisen über 250 Hz sehr gute Schall-
dämmungen auf, haben aber bei 125

und 160 Hz markante Einbrtiche.
Beim billigen Fenster F4 sind diese

Einbrüche nicht so tief, es ist aber bei

höheren Frequenzen deutlich schlech-

ter als die anderen.

Entscheidend ist nun, welcher
Lärm hauptsächlich gedämmt werden

muss. Fluglärm hat einen ausge-

prägten Schwerpunkt bei den tiefen
Frequenzen. Fällt er mit einer
Schwachstelle des Fensters zusam-

men, ist das Resultat ungünstig. Ent-
hält umge-
kehrt der
Aussenlärm
keine hohen
Frequenzen,
wirkt sich
die Schwåi-

che des billi-
gen Fensters

nicht aus.

Lärmart

Strassenlärm

Fluglärm

Breitbandgeräusch

Tabelle Fig.2 Lärmpegel. Spalte A aussen, B: innen mit offenem

Fenster, alle andern mit geschlossenem Fenster'
Fenster 1-4, G: typisches lnnengeräusch tags in einem ruhigen

Haus, Alle dB(A)

A

60

B

85

55

F'I

50

80

34

F2

45

62

27

F3

14

54

32

F4

10

60

34

G

't2

60

30

19

30

30


